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Vollstreckung effektiv

Kurz informiert

	▶ P-Konto
Keine generelle freigabe von Beihilfen und privaten 
 Krankengeldern

| In der gerichtlichen Praxis beanspruchen Schuldner immer wieder nach 
§ 906 Abs. 2 ZPO die generelle Freistellung künftiger Zahlungen der Beihilfe-
stelle und der privaten Krankenversicherung im Wege eines Blankett-
beschlusses. Zu Recht? |

Nein! Nach § 902 Nr. 6 ZPO setzt das Vollstreckungsgericht zwar auf Antrag 
einen von § 899 Abs. 1 und 902 S. 1 ZPO abweichenden pfändungsfreien Betrag 
fest, wenn sich aus einer bundes- oder landesrechtlichen Vorschrift eine sol-
che Abweichung ergibt. Nach § 906 Abs. 3 Nr. 1 ZPO ist der Freibetrag aber in 
der Regel zu beziffern. Mit diesem Erfordernis ist es grundsätzlich unverein-
bar, künftige, zum Antragszeitpunkt völlig unbekannte Zahlungen pfändungs-
frei zu stellen. Denn insoweit ist eine Bezifferung naturgemäß nicht möglich.

Das Bezifferungsgebot gilt zwar ausweislich des Wortlauts nur „in der  Regel“. 
Das meint aber nicht, dass für alle grundsätzlich pfändungsfreien Zahlungs-
eingänge im Wege eines unbezifferten Blankettbeschlusses eine Freistellung 
in unbestimmter Höhe erfolgen kann. 

Mit der Formulierung „in der Regel“ wollte der Gesetzgeber nur die Möglich-
keit offenlassen, in der Höhe variierendes, gepfändetes Arbeitsentgelt auch 
auf dem P-Konto pfändungsfrei zu stellen, ohne dass es für jede monatliche, 
in der Höhe variierende Zahlung des Arbeitgebers einer gesonderten, bezif-
ferten Festsetzung bedarf. Eine weitergehende Ausdehnung der unbeziffer-
ten Festsetzung war vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt (BT-Drucksache 
19/19850, 43; LG Münster 21.6.23, 5 T 163/23).

merKe | Eine vom Schuldner beantragte Freistellung sämtlicher Zahlungen 
der Beihilfestelle und der privaten Krankenversicherung ist mit der Konstellation 
eines in der Höhe variierenden, gepfändeten Einkommens nicht vergleichbar: 
 Arbeitseinkommen wird typischerweise monatlich überwiesen. Zahlungen der 
Beihilfe oder eines privaten Krankenversicherers erfolgen nicht in dieser Regel-
mäßigkeit, sondern nur anlassbezogen, etwa wenn aufgrund von Krankheit Arzt-
kosten entstanden sind, auf deren Erstattung der Schuldner einen Anspruch hat. 

Anders als bei Arbeitseinkommen ist zudem völlig unklar, wann und in welcher 
Höhe Zahlungen der Beihilfe oder des Versicherers an den Schuldner vorgenom-
men werden und auf welchem Sachverhalt diese genau beruhen. Hinzu kommt, 
dass bei Eingang solcher Zahlungen auch noch keine Prüfung der Pfändbarkeit 
im Einzelfall stattgefunden hat. 

Bei gepfändetem Arbeitsentgelt hat hingegen bereits eine entsprechende Über-
prüfung stattgefunden und der Arbeitgeber überweist bereits nur den unpfänd-
baren Anteil auf das P-Konto.

Bezifferung nicht 
möglich

Das hat der 
Gesetzgeber 
beabsichtigt

Überweisung hat 
schon stattgefunden

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht oder 
Inkassodienstleister müssen Sie den Forderungseinzug 
perfekt beherrschen. Kommt dann die Insolvenz des 
Schuldners hinzu, wird die Situation noch komplizierter. 
Unser Experte Stefan Lissner bringt das komplexe 
Themengeflecht auf den Punkt: In nur 2,5 Stunden am 
PC liefert er Ihnen aktuelle Strategien, mit denen 
Sie den Forderungsverlust nachhaltig vermeiden und 
das Vermögen des Gläubigers sichern. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie 90,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Inkasso und Insolvenzrecht
Erfolgreiches Forderungsmanagement

Stefan Lissner

Referent
Stefan Lissner, Diplom-
Rechtspfleger (FH) 

Teilnehmerkreis Fachanwälte 
für Insolvenzrecht, 
Insolvenzverwalter, Rechts-
abteilungen von Unternehmen, 
Rechtsanwälte 

Termine
22.04.2024, 15.07.2024, 
14.10.2024, 20.01.2025

jeweils 14:00 ― 16:45 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 129,00 €, im 
Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
106,50 € pro Termin,
Preise  zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 1048

„Webinar mit Workshop-Charakter: 

Berechtigte Forderungen erhalten 

und durchsetzen – wir erarbeiten 

2,5 Stunden nach 
§15 FAO pro Webinar

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s189

gemeinsam die besten Strategien!“


